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Friedrich-Schiller-Universität Jena
Biologisch-Pharmazeutische Fakultät Jan. 1995

Ordnung für die Diplomprüfung

im Studiengang Biologie
an der Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät
der Friedrich-Schiller-Universität Jena

(Diese Ordnung gilt gegenwärtig noch für alle Studierenden der Matrikel bis
1999 bezüglich der Regelungen der Vordiplomprüfungen sowie der Matrikel
bis 1997 für die Diplomprüfungen)

Auf der Grundlage des X 83 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit X 79
Abs. 2 Nr. 11 ThürHG erläßt die Biologisch-Pharmazeutische Fakul-
tät der Friedrich-Schiller-Universität folgende Ordnung für die
Diplomprüfung im Studiengang Biologie:

I. Allgemeines

X 1 Zweck der Prüfung und Akademischer Grad

(1) Die erfolgreiche Diplomprüfung bildet den Abschluβ eines
Hochschulstudiums. Sie ist der erste berufsqualifizie-
rende Abschluβ des Studiums der Biologie.Durch sie soll
festgestellt werden, ob der Kandidat gründliche Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Biologie erworben hat und die
Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Methoden
selbständig zu arbeiten.

(2) Auf Grund der bestandenen Diplomprüfung in Biologie ver-
leiht die Biologisch-PharmazeutischeFakultät den akade-
mischen Grad "Diplombiologe/in".
Frauen führen die Funktionsbezeichnungen und akademi-
schen Grade soweit möglich in weiblicher Form.

X 2 Regelstudienzeit, Studienaufbau

(1) Die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium (4 Seme-
ster), das mit der Diplom-Vorprüfung, und in ein Haupt-
studium (6 Semester), das mit der Diplomprüfung ab-
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schließt.
In der Diplom-Vorprüfung werden grundlegende und einfüh-
rende, in der Diplomprüfung weiterführende und ergänzen-
de Wissensgebiete geprüft.
Für das Grundstudium betragen die Gesamtanforderungen
120 SWS (Semesterwochenstunden). Für das Hauptstudium
sollten die Anforderungen im Hauptfach 60 SWS,im Neben-
fach 20 SWS nicht überschreiten.

(3) Der Beginn des Grund- und des Hauptstudiums liegt grund-
sätzlich im Wintersemester.

X 3 Aufbau der Prüfungen

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung voraus.
Sie muβ vor Beginn des Hauptstudiums, in der Regel nach
dem 4. Semester, abgeschlossen sein. Die Diplom-Vorprü-
fung ist eine mündliche Prüfung (siehe X 18).

(2) Die Diplomprüfung gliedert sich in eine mündliche Prü-
fung(siehe X 22), die in der Regel am Ende des 8 Se-
mesters liegt, und eine schriftliche Prüfung (Diplom -
arbeit - siehe X 22), mit der das Studium abgeschlossen
wird.

X 4 Prüfungsausschuβ

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch die Di-
plomprüfungsordnung fixierten Aufgaben wird ein Prüfungs
ausschuβ gebildet, der sich aus mindestens 4 Hochschul-
lehrern und 2 Studenten zusammensetzt.

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren
Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der Fakul-
tät für 2 Jahre, die studentischen Vertreter auf 1 Jahr
bestellt.
Die Hochschullehrer verfügen im Prüfungsausschuβ minde-
stens über die absolute Mehrheit.
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der
Amtsverschwiegenheit.

(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf,daß die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden.Er berichtet re-
gelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bear-
beitungszeiten für die Diplomarbeit sowie über die Ver-
teilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuß
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnungen/Studien
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pläne und Prüfungsordnungen.

(4) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses kann unter
Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von 4 Wochen
Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch
entscheidet der Prüfungsausschuß.

X 5 Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuβ bestellt die Prüfer. Zum Prüfer
können Hochschullehrer und Mitarbeiter entsprechend
X 21 (4) ThHG bestellt werden. Als Beisitzer darf nur
eingesetzt werden, wer die entsprechende Diplomprü-
fung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(2) Den Prüfungskandidaten sind die Namen der Prüfer 8 Wo-
chen vor der Prüfung bekanntzugeben.

(3) Von den Prüfungskandidaten können für die mündlichen
Prüfungen Prüfer vorgeschlagen werden. Die endgültige
Entscheidung trifft der Prüfungsausschuß mit der Be -
stellung der Prüfer.

(4) Alle Prüfer, die an einer Prüfung eines Kandidaten
beteiligt sind, bilden eine Prüfungskommission.
Sie unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

X 6 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und
Zulassungsverfahren

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer das Zeug-
nis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen
fachgebundenen Hochschulreife oder eine durch Rechtsvor
schrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als
gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung besitzt.

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu Prüfungen ist der
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an den dafür vor-
vorgesehenen Lehrveranstaltungen.
Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
kann nur bescheinigt werden, wenn der Erfolg in geeigne-
ter, dem Lehrinhalt angemessener Form nachgewiesen wor-
den ist. Der Besuch einer Vorlesung stellt keinen Lei-
stungsnachweis im Sinne dieser Ordnung dar.

(3) Art und Umfang der Erfolgsnachweise (studienbegleitende
Leistungsermittlung wie z. B. Klausuren, Kolloquien,
träge, Versuchsprotokolle) werden von den verantwortli-
chen Hochschullehrern festgelegt. Sie müssen bei Beginn
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der Lehrveranstaltungen bekannt sein.

(4) Bei Lehrgebieten ohne Praktikum hat der Student ein ent-
sprechendes "Testat" (T) zu erbringen. Bei Lehrveranstal

tungen, deren Inhalt Gegenstand der Diplom-Vorprüfung
oder der mündlichen Diplomprüfung ist, erübrigt sich je-
doch ein solches Testat.

Ist der Nachweis für das Testat am Schluβ der Lehrveran-
staltungen nicht ausreichend, so kann er durch eine ent-
sprechende Prüfung, die spätestens am Beginn des folgen-
den Semesters liegen muβ, nachträglich erbracht werden.
Wird auch bei einer solchen Wiederholung kein ausrei-
chendes Ergebnis erzielt, so kann das Testat erst nach
dem nächsten Semester abgelegt werden.

(5) Bei Lehrgebieten mit einem anschlieβenden Praktikum gilt
als solcher Nachweis der "Praktikumsschein" (PS).
Für die Zulassung zu einem Praktikum kann der verantwort
liche Hochschullehrer ein Eingangstestat verlangen. Bei
Nichtbestehen ist eine Wiederholung möglich.
Wenn Vorlesung und Praktikum zu einem Lehrgebiet, das
nicht Teil der Diplom-Vorprüfung ist, zeitlich nicht
völlig voneinander getrennt laufen, ist es bei der Lei-
stungsermittlung für die Ausstellug des Praktikumsschei
nes möglich, in begrenztem Umfang Lehrinhalte der
gleichzeitig laufenden Lehrveranstaltung einzubeziehen.
Bei Nichterteilung eines Praktikumsscheines ist das
Praktikum ganz oder in den nicht erfüllten Teilen zu
wiederholen.

(6) Testate und Praktikumsscheine werden grundsätzlich nicht
benotet. Sie sind damit also auch keine Vornoten für die
Vordiplomprüfung und Diplomprüfung. Ausgezeichnete Lei-
stungen können jedoch auf dem Testat- bzw. Praktikums-
schein bestätigt werden.

(7) Als Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen werden allen Studenten Leistungsscheine
(PS und T) ausgehändigt. Diese werden zur Vorlage in
der Prüfungsstelle für die Anmeldung zur Diplom-Vor-
prüfung und zur Diplom-Prüfung benötigt.

(8) Die Termine der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung
werden vom Prüfungsausschuβ mindestens 8 Wochen vorher
schriftlich bekanntgegeben. Die Kandidaten melden sich
spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin zur Prüfung
an (siehe X 17/1).
Die Einschreibefristen werden vom Prüfungsausschuβ be-
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kanntgegeben.
Abweichungen von festgelegten Prüfungsterminen bedürfen
der Zustimmung des Prüfungsausschusses.

(9) Überschreitet ein Student aus Gründen, die er zu vertre-
ten hat, die Frist zur Anmeldung zur Diplom-Vorprüfung
um mehr als 2 Semester und zur mündlichen Diplomprüfung
um mehr als 4 Semester oder legt er eine Prüfung, zu der
er sich gemeldet und eingeschrieben hat, nicht ab, so
gilt diese Prüfung als abgelegt und erstmals nicht be-
standen.

(10) Prüfungen können auch vor Ablauf der festgelegten Fri-
sten abgelegt werden, wenn die für die Zulassung erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllt sind. (Einschränkung
siehe X 20 (4)).

(11) Macht der Kandidat durch ein amtsärztliches Attest
glaubhaft, daß er wegen länger andauernder oder ständi-
ger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die
Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form
abzulegen, kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
dem Kandidaten auf Antrag gestatten, die Prüfungslei-
stungen in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen ang-
Form zu erbringen.
Entsprechendes gilt für Studienleistungen.

X 7 Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Prüfungen gliedern sich in mündliche und schriftli-
che Prüfungen (Klausuren).

(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Prüfungen in den in
X 18 genannten Fächern.
Die Diplomprüfung besteht aus Prüfungen in einem Haupt-
fach und in 3 Nebenfächern sowie der Diplomarbeit.

(3) Wenn ein unter (2) genanntes Prüfungsfach für die Diplom
Vorprüfung in mehrere Stoffgebiete untergliedert ist,
besteht die Fachprüfung aus den Prüfungen in diesen
Stoffgebieten (Teilprüfungen). Eine Teilprüfung besteht
aus einer oder mehreren einzelnen Prüfungsleistungen.

X 8 Mündliche Prüfungen

(1) Mündliche Prüfungen werden in Form von Einzel- oder
Zweierprüfungen durchgeführt. Über Abweichungen hiervon
entscheidet der Prüfungsausschuß.
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(2) Mündliche Prüfungen werden entweder vor mehreren Prü-
fern einer Prüfungskommission oder vor einem Prüfer in
Gegenwart eines Beisitzers abgelegt. Hierbei wird jeder
Kandidat in einem Prüfungsteil grundsätzlich nur von
einem Prüfer geprüft.

(3) Die Prüfungszeit beträgt je Kandidat und Fach mindestens
20 Min. und maximal 30 Min. Eine Ausnahme bildet X 22/1.

(4) Vor der Festsetzung der Note hört der Prüfer die anderen
an einer Prüfung mitwirkenden Prüfer der Kommission oder
den Beisitzer.

(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung
in den einzelnen Fächern sind in einem Protokoll festzu-
halten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten im Anschluβ an
die mündliche Prüfung bekanntzugeben.

(6) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und sein Stell-
vertreter haben das Recht, Prüfungen beizuwohnen.

(7) Bei mündlichen Prüfungen werden Studenten der Biologi-
schen Fakultät im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten
als Zuhörer zugelassen. Auf Verlangen der Kandidaten
werden Zuhörer ausgeschlossen.

(8) Die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses er-
folgt unter Ausschluβ der Öffentlichkeit.

X 9 Klausuren

(1) In Klausurarbeiten soll der Kandidat nachweisen, daβ er
in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmittteln ein
Problem mit den geläufigen Methoden seines Faches erken-
nen und Wege zu seiner Lösung finden kann.

(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums sind, müssen auf Verlangen des
Kandidaten von zwei Prüfern bewertet werden.

(3) Der Prüfungsausschuβ entscheidet über die Anzahl der
Klausuren in den einzelnen Semestern.

X 1O Diplomarbeit

Die Diplomarbeit wird nach Zulassung zur Diplomprüfung
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vergeben und soll in der Regelstudienzeit abgeschlossen
sein. Ausnahmen regelt X 22 (8).

X 11 Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Urteile über die Prüfungsleistungen werden von dem
jeweiligen Prüfer durch folgende Noten und Prädikate
ausgedrückt:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung

2 = gut = eine Leistung, die erheblich
über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen entspricht

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer
Mängel noch den Anforderungen
genügt

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderungen
nicht mehr genügt

(2) Die Fachnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der
Prüfungsleistungen. Einzelne Prüfungsleistungen können
eine besondere Wichtung erhalten.
Mit "nicht ausreichend" (5) bewertete Prüfungsleistungen
können nach den Regelungen dieser Prüfungsordnung wie-
derholt werden (siehe X 14); sie dürfen jedoch nicht in
eine Durchschnittsberechnung einbezogen werden.

Die Fachnote lautet:

Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

Bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut

Bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend

Bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend

Bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht
ausreichend

(3) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der
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Fachnoten in den einzelnen Prüfungsfächern. Dieser
Durchschnittsberechnung werden die ungerundeten Durch-
Durchschnittsnoten, die sich aus der Berechnung der
Fachnoten Absatz 2 Satz 1 und entsprechend Absatz 4
ergeben,zugrunde gelegt.
Für die Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 2 Satz 2 ent-
sprechend.
Die Gesamtnote bei einer bestandenen Prüfung lautet:

Bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

Bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut

Bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend

Bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend

(4) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen.

X 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoβ

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend"
(5,O) bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungster-
in ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der
Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schrift-
liche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen
Bearbeitungszeit erbracht wird. Bestandene Prüfungen
können nicht wiederholt werden (Ausnahmen regelt X
25/3).

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen dem Prüfungsausschuβ unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.
Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage eines amts
ärztlichen Attestes verlangt werden. Werden die Gründe
anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die be-
reits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem
Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis einer Prüfungslei-
stung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5) bewertet.
Ein Kandidat, der den ordnungsgemäβen Ablauf der Prüfung
stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen
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werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungslei-
stung als mit "nicht ausreichend"" (5) bewertet.
Wird der Kandidat von der weiteren Erbringung der Prü-
fungsleistungen ausgeschlossen, kann er verlangen, daβ
diese Entscheidung vom Prüfungsausschuβ innerhalb von 8
Wochen überprüft wird.

(4) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind
dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und
zu begründen. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zum recht-
lichen Gehör zu geben.

X 13 Bestehen und Nichtbestehen der Prüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten min-
destens "ausreichend" (bis 4,0) sind.

X 14 Wiederholung von Fachprüfungen

(1) Fachprüfungen können in der Regel einmal wiederholt wer-
den. Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefällen
möglich (siehe Absatz 4). Das gilt auch für die Teilprü-
fungen und einzelnen Prüfungsleistungen.
X 19 (2) und X 23 (4,6) regeln die Wiederholung von Di-
plom-Vorprüfung und mündlicher Diplomprüfung.

(2) Die Wiederholungsprüfung muβ spätestens innerhalb von
6 Monaten nach Ablauf des Prüfungsverfahrens abgelegt
werden. Diese Frist wird durch eine Beurlaubung oder
Exmatrikulation nicht unterbrochen. Bei Überschreiten
dieser Frist gilt die Prüfung als nicht bestanden.
Ausgenommen sind Fälle, die der Studierende nicht zu
vertreten hat.

(3) Der Antrag auf 2. Wiederholungsprüfung muβ innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides über das
Nichtbestehen der 1. Wiederholungsprüfung gestellt wer-
den. Wird ein Student zu einer 2. Wiederholungsprüfung
zugelassen, so hat er sich zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu melden und darf bis zum Bestehen dieser
Prüfung keine andere Prüfung ablegen.
Bei Bestehen dieser Prüfung ist das Prädikat "ausrei-
chend" (4) zu erteilen.

(4) Bei der Diplom-Vorprüfung kann nur für eine Fach- oder
eine Teilprüfung und bei der Diplomprüfung nur für eine
mündliche Prüfung jeweils eine 2. Wiederholungsprüfung
genehmigt werden. Für einzelne Prüfungsleistungen, die
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nach X 18 zu einer Teilprüfung gehören, gilt diese Ein-
schränkung nicht.
Diese Festlegung gilt sinngemäß, wenn eine Fachprüfung
aus mehreren einzelnen Prüfungsleistungen besteht.

X 15 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen im Studiengang Biologie an einer Universität oder
gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des
Hochschulrahmengesetzes werden ohne Gleichwertigkeits-
prüfung anerkannt.Dasselbe gilt für Diplom-Vorprüfun-
gen.
Die Anerkennung von Teilen der Diplomprüfung kann ver-
sagt werden, wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfun-
gen oder die Diplomarbeit anerkannt werden soll.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in anderen Studiengängen werden anerkannt, soweit die
Gleichwertigkeit festgestellt ist.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungslei-
stungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die
Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem
auch für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen an Fach- und Ingenieurschulen und Offiziers-
hochschulen der ehemaligen DDR.

(4) Im Grundstudium können Studenten teilweise von Prakti-
kumsaufgaben befreit werden, wenn sie diese bereits in
einer vor dem Studium erfolgten Berufsausbildung absol-
viert haben.
Abschnitt (1) gilt sinngemäß; die Entscheidung dazu
trifft der Praktikumsleiter.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind
die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind -
zu übernehmen und nach Maßgabe der örtlichen Prüfungs-
ordnungenin die Berechnung der Gesamtnote einzubezie-
hen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk
"bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Aner-
kennung im Zeugnis ist zulässig.

II. Diplom-Vorprüfung

X 16 Zweck und Durchführung der Diplom-Vorprüfung
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(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachwei-
sen, daβ er das Ziel des Grundstudiums erreicht hat
und daβ er sich insbesondere die inhaltlichen Grundla-
gen seines Faches, ein methodisches Instrumentarium
und eine systematische Orientierung erworben hat, die
erforderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg
fortsetzen zu können.

(2) Die bestandene Diplom-Vorprüfung ist Voraussetzung für
die Zulassung zu den Lehrveranstaltungen des Hauptstu-
diums. Abweichende Regelungen sind nur nach Antragstel-
lung und Genehmigung durch den Prüfungsausschuβ mög-
lich.

X 17 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Diplom-
Vorprüfung

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung
ist der vollständige Nachweis der erfolgreichen Teil-
nahme an den Veranstaltungen des Regelstudienplanes
(siehe Anlage 1 der Studienordnung).

(2) Für Prüfungen, die vor Ende des 4. Semesters abgelegt
werden, sind jeweils nur die zu dieser Prüfung gehö -
renden Praktikumsscheine als Zugangsvoraussetzung not-
wendig.

(3) Eine Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist nur möglich,
wenn der Kandidat mindestens 1 Semester an der FSU
immatrikuliert war und Lehrveranstaltungen an der Bio-
logisch-Pharmazeutischen Fakultät belegt hat.

(4) Vor der Zulassung hat der Kandidat schriftlich zu er-
klären, daß er bisher an keiner wissenschaftlichen Hoch
schule die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Biologie
endgültig nicht bestanden hat und sich nicht in einem
schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

X 18 Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Diplom-Vorprüfung umfaβt Prüfungen in den Fächern:

Fachprüfung Botanik
bestehend aus der Teilprüfung Allg. und Spez. Botanik

(2 einzelne Prüfungsleistungen)
und der Teilprüfung Pflanzenphysiologie
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Fachprüfung Zoologie
bestehend aus der Teilprüfung Allg. und Spez. Zoologie

(2 einzelne Prüfungsleistungen)
und der Teilprüfung Tierphysiologie

Fachprüfung Mikrobiologie

Fachprüfung Chemie
bestehend aus 2 Teilprüfungen:
1. Teilprüfung: Es kann gewählt werden:

Allg. und Phys. Chemie oder
Organischer Chemie

2. Teilprüfung: Es kann gewählt werden:
Naturstoffchemie oder Biochemie

Fachprüfung Ökologie oder Genetik
In einem der beiden Fächer ist eine Prüfung abzulegen.

Fachprüfung Physik oder Mathematik

In einem der beiden Fächer ist eine Prüfung abzulegen.
Die Noten der Teilprüfungen werden zu einer Gesamtnote
der Fachprüfung zusammengefaßt.

(2) Die Diplom-Vorprüfung gliedert sich im Regelfall in
folgende Prüfungsabschnitte:

Nach dem 1. Semester: Allg. und Phys. Chemie

Nach dem 2. Semester: Organische Chemie
Allg. und Spez. Botanik
Allg. und Spez. Zoologie
Physik
Mathematik
Ökologie

Nach dem 3. Semester: Biochemie
Naturstoffchemie

Nach dem 4. Semester: Genetik
Mikrobiologie
Pflanzenphysiologie
Tierphysiologie

X 19 Bildung der Fachnote und Gesamtnote; Zeugnis

(1) Fachnoten und Gesamtnote werden entsprechend X 11/2
und 3 ermittelt.
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(2) Die Fach- und Teilprüfungen sowie die einzelnen Prü-
fungsleistungen der Diplom-Vorprüfung können entspre-
chend X 14 wiederholt werden.
Die Diplom-Vorprüfung kann, wenn sie nach X 6 (9) als
nicht bestanden gilt, insgesamt wiederholt werden. Die
Fristen der Wiederholung regelt X 14 (2). Eine zweite
Wiederholung der gesamten Diplom-Vorprüfung ist nicht
zulässig.

(3) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung ist innerhalb
von 4 Wochen ein Zeugnis auszustellen, das die in den
Einzelfächern erzielten Noten und die Gesamtnote ent-
hält.
Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu unterzeichnen.

(4) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt
sie als nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen
schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt,
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb
welcher Frist die Diplom-Vorprüfung wiederholt werden
kann.
Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-Vorprü-
fung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(5) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden,
wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechen-
den Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung
eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die
zur Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistun-
gen enthält und erkennen läβt, daβ die Diplom-Vorprü-
fung nicht bestanden ist.

III.Diplomprüfung

X 2O Zweck und Durchführung der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus
- mündlichen Prüfungen und
- einer schriftlichen Prüfung (Diplomarbeit).

(2) Die mündliche Diplomprüfung dient dem Nachweis, daβ
der Kandidat in den einzelnen Fachgebieten entspre-
chende Kenntnisse aufweist sowie Probleme selbstän-
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dig durchdenken und in verständlicher Form erörtern
kann.

(3) In der Diplomarbeit, die am Ende des Studiums liegt,
soll der Kandidat zeigen, daβ er in der Lage ist,
eine biologische wissenschaftliche Arbeit selbständig
durchzuführen.

(4) Die beiden letzten Prüfungen der mündlichen Diplom-
prüfung, von denen eine die Prüfung im Haupfach sein
muß, sind innerhalb von 3 Monaten nach Erfüllung der
letzten Zulassungsvoraussetzungen abzulegen.

X 21 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die
Diplomprüfung

(1) Zur Diplomprüfung wird zugelassen, wer nach bestan-
dener Diplom-Vorprüfung ein ordnungsgemäβes Hauptstu-
dium entsprechend den im Regelstudienplan niederge-
legten Anforderungen der gewählten Fächer absolviert
hat.
Dazu gehört der vollständige Nachweis der erfolgrei-
chen Teilnahme an den Veranstaltungen des Regelstu-
dienplanes.

(2) Eine Zulassung zur Diplomprüfung ist nur möglich, wenn
der Kandidat mindestens 2 Semester an der FSU immatri-
kuliert war und Lehrveranstaltungen an der Biologisch-
Pharmazeutischen Fakultät belegt hat.

(3) Vor der Zulassung hat der Kandidat schriftlich zu er-
klären, daß er bisher an keiner wissenschaftlichen Hoch
schule die Diplomprüfung im Studiengang Biologie ent-
gültig nicht bestanden hat und sich nicht in einem
schwebenden Prüfungsverfahren befindet.

X 22 Umfang und Art der Diplomprüfung

(1) Die mündliche Diplomprüfung erfolgt in einem Haupt-
fach und in 3 Nebenfächern und umfaßt die in den Re-
gelstudienplänen gekennzeichneten Stoffgebiete (siehe
Anlage 2 der Studienordnung). Die mündliche Diplom-
prüfung wird von jeweils 2 Prüfern abgenommen und soll
das angegebene Stoffgebiet des Haupt- bzw. Nebenfaches
umfassen.
Die Prüfungsdauer beträgt im Hauptfach 45 Min.; in den
Nebenfächern 30 Min.
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(2) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschrie-
benen Fächern einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer).
Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf
Wunsch des Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, ohne
jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote berücksich-
tigt zu werden.

(3) Das Thema der Diplomarbeit (schriftliche Diplomprüfung)
soll so beschaffen sein, daβ es in der Regel mit den
jeweils verfügbaren Mitteln innerhalb der vorgesehenen
Bearbeitungszeit durchgeführt werden kann.

(4) Die Diplomarbeit kann von jedem in Forschung und Leh-
re tätigen Professor und anderen prüfungsberechtigten
Personen der Fakultät vergeben und betreut werden.
Einer der zwei Prüfer ist ein Hochschullehrer der
Fakultät.
Soll die Diplomarbeit auβerhalb der Biologisch-Pharma-
zeutischen Fakultät betreut und durchgeführt werden,
bedarf es hierbei der Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses. In diesem Fall ist zu sichern, daβ bei der Vergabe
des Diplomarbeitsthemas als zweiter Prüfer (siehe dazu
Abschnitt 11) ein Hochschullehrer der Biologisch-Pharma
zeutischen Fakultät festgelegt wird. Dem Kandidaten ist
Gelegenheit zu geben, für das Thema der Diplomarbeit
Vorschläge zu machen.

(5) Nach Antrag entscheidet der Prüfungsausschuß über die
Annahme des vom Kandidaten eingereichten Themas.

(6) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit
zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag des einzelnen auf Grund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kri-
terien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen,deut
lich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anfor-
derungen nach X 2O/3 erfüllt sind.

(7) Die endgültige Vergabe des Diplomarbeitsthemas kann erst
nach der Zulassung des Kandidaten zur Diplomprüfung
erfolgen. Der Zeitpunkt der Bestätigung durch den Prü-
fungsausschuβ ist aktenkundig zu machen.
Sind für die Diplomarbeit saisonabhängige Freilandunter
suchungen erforderlich, die vor dem Zulassungstermin
zur Diplomprüfung durchgeführt werden müssen, kann vor
der endgültigen Vergabe des Diplomarbeitsthemas ein
vorläufiges Rahmenthema zwischen Betreuer und Student
vereinbart werden.
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(8) Die Zeit von der Themenstellung bis zur Abgabe der Di-
plomarbeit beträgt 9 Monate. Das Thema kann nur einmal
und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Berarbei-
tungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann auf
begründeten Antrag der Prüfungsausschuß die Bearbei-
tungszeit ausnahmsweise bis zu 3 Monaten verlängern.

(9) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat
schriftlich zu versichern, daβ er seine Arbeit - bei
einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeich-
neten Anteil der Arbeit - selbständig verfaβt und kei-
ne anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmit-
tel benutzt hat.

(1O) Die Diplomarbeit ist fristgemäβ (3 Exemplare) bei der
Prüfungsstelle abzuliefern.
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäβ abgeliefert,gilt
sie als mit "nicht ausreichend" bewertet.

(11) Die Diplomarbeit ist von mindestens zwei Prüfern zu be-
werten. Einer der Prüfer soll der Professor bzw. die
prüfungsberechtigte Person sein, die die Arbeit ausge-
gegeben hat. Der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuß
bestimmt (siehe dazu X 22 (4) ).
Bei nicht übereinstimmender Beurteilung entscheidet der
Prüfungsausschuβ über die endgültige Bewertung.
Die Gutachten sind innerhalb von 4 Wochen zu erstellen.

X 23 Bewertung der Prüfungsleistungen/Bildung der Gesamtnote
und Zeugnis

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen in der Diplom-
prüfung und für die Bildung der Gesamtnote gilt X 11
entsprechend.
Die Diplomprüfung ist auch dann nicht bestanden,wenn die
Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend" bewertet
worden ist.

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote werden für die Teilnoten
folgende Wichtungen angewendet:

Hauptfach 3
Nebenfach 1
Diplomarbeit 3

(3) Erreicht der Kandidat in allen Teilen der Diplomprüfung
das Prädikat "sehr gut", kann das Gesamturteil"Mit Aus-
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zeichnung bestanden" erteilt werden.

(4) Die Prüfungen in den einzelnen Fächern und die Diplom-
arbeit können bei nicht ausreichenden Leistungen ein-
mal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der
Diplomarbeit in der in X 22/8 genannten Frist ist je-
doch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anferti-
gung seiner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit
keinen Gebrauch gemacht hat.

(5) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausge-
schlossen.

(6) Gilt die mündliche Diplomprüfung nach X 6 (9) als nicht
bestanden, so kann sie insgesamt wiederholt werden. Die
Fristen der Wiederholung regelt X 14 (2). Eine zweite
Wiederholung der gesamten mündlichen Diplomprüfung ist
nicht zulässig.

(7) Hat ein Kandidat die Diplomprüfung bestanden, so erhält
er über die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird
auch das Thema der Diplomarbeit und deren Note aufgenom
men. Gegebenenfalls sollen ferner Studienschwerpunkte
in das Zeugnis aufgenommen werden.

(8) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist.
Das Zeugnis wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der
Universität versehen.

X 24 Diplomurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein
Diplom mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt.
Darin wird die Verleihung des akademischen Diplomgra-
des beurkundet.

(2) Das Diplom wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der
Universität versehen.

X 25 Freiversuch

(1) Der Prüfungskandidat kann innerhalb der Regelstudien-
zeit(nach X 2/1) eine Prüfung der mündlichen Diplom-
prüfung als Freiversuch nutzen.
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(2) Eine erstmals nicht bestandene Prüfung der mündlichen
Diplomprüfung kann als Freiversuch gewertet werden.

(3) Eine im Rahmen eines Freiversuches bestandene Prüfung
der mündlichen Diplomprüfung kann bis 3 Monate nach
Ende der Regelstudienzeit (nach X 2/1) einmal wiederholt
werden; dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.
Für diese Regelung wird die in X 14/2 festgeschriebene
Frist von 6 Monaten zur Wiederholung einer Prüfung
außer Kraft gesetzt.

(4) Alle in Zusammenhang mit dem Freiversuch stehenden
Regelungen werden schriftlich über den Prüfungsausschuß
abgewickelt.Der Prüfungsausschuß entscheidet auf Antrag
in Zweifelsfällen.

IV. Schluββββbestimmungen

X 26 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung
________________________________________________________

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so kann der Prüfungsausschuβ nachträglich
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für
nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer
Prüfung nicht erfüllt, ohne daβ der Kandidat hierüber
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Man-
gel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
so entscheidet der Prüfungsausschuβ.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit
zur Äuβerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ge-
gebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von 5 Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses aus-
geschlossen.
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X 27 Einsicht in die Prüfungsakten

Nach Abschluβ des Prüfungsverfahrens wird dem Kandida-
ten auf Antrag Einsicht in seine schriftliche Prüfungs-
arbeit, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und
in die Prüfungsprotokolle gewährt.

X 28 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

Jena, d. 09.01.1995

Rektor Dekan
der Friedrich-Schiller- der Biologisch-Pharmazeutischen
Universität Fakultät
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